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Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung und Wohnen  
 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Andreas Otto (Grüne) 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
A n t w o r t   
auf die Schriftliche Anfrage Nr.  18/18667 
vom 12. April 2019 
über "Wann wird Zertifizierung von Bauvorhaben nach BNB in Berlin zum Standard?" II 
 

 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1: 
Wie ist der aktuelle Zeitplan des Senates zur Umsetzung einer flächendeckenden Zertifizierung der 
Bauvorhaben der Baudienststellen des Landes Berlin nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) ? 

 
Antwort zu 1: 
Am 16. März 2019 trat die Zweite Verwaltungsvorschrift zur Änderung der 
Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei der 
Beschaffung von Liefer-, Bau-und Dienstleistungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung 
und Umwelt – VwVBU) in Kraft. Mit dem neuen Leistungsblatt 26 der VwVBU wurden mit 
dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB-System) für Neubauten und 
Komplettmodernisierungen entsprechende Qualitätsstandards zum nachhaltigen Bauen 
für öffentliche Bauvorhaben festgelegt, deren Bedarfsprogramm für Neubauten nach 
Inkrafttreten der Zweiten Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VwVBU und für 
Komplettmodernisierungen nach dem 1. Januar 2020 zu erstellen ist und die die dort 
festgelegten finanziellen Schwellen überschreiten.  
 
 
Frage 2: 
Wie ist der Stand zur Einrichtung einer Konformitätsprüfungsstelle (KPSt) zur Bewertung der Bauvorhaben in 
Bezug auf die Erfüllung der Kriterien nach BNB? 

 
Antwort zu 2: 
Die Konformitätsprüfungsstelle Berlin (KPSt-Berlin) wurde am 19. März 2019 auf der 
Grundlage der Anerkennung durch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat 
eingerichtet. 
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Frage 3: 
Wie viele BNB-Koordinatorinnen/BNB-Koordinatoren sind für die Bauvorhaben des Landes Berlin insgesamt 
erforderlich, wie viele davon sind bereits in den einzelnen Baudienststellen des Landes Berlin tätig? (Bitte 
die Baudienststellen einzeln auflisten) 

 
Frage 4 
Wie viele BNB-Koordinatorinnen/BNB-Koordinatoren sollen noch ausgebildet werden. 
In welchem Zeitraum soll das geschehen? 

 
Antwort zu 3 und 4: 
Dem Senat liegen hierzu keine Informationen vor. Der Senat geht davon aus, dass in der 
Regel externe BNB-Koordinator/innen für die betreffenden Bauvorhaben beauftragt 
werden. 
 
 
Frage 5: 
Welche Gebäude wurden im Jahr 2018, welche sollen in den Jahren 2019/20/21 nach BNB zertifiziert 
werden? (Bitte für die Jahre jeweils die einzelnen Projekte und die erreichte/angestrebte Stufe angeben.) 

 
Frage 6: 
Ab welchem Zeitpunkt ist gewährleistet, dass alle Bauvorhaben des Landes Berlin nach BNB zertifiziert 
werden? 

 
Antwort zu 5 und 6: 
Nach Inkrafttreten der Fortschreibung der VwVBU besteht nunmehr die Pflicht zur 
Zertifizierung folgender Nutzungsprofile: 
• Unterrichtsgebäude – Module Neubau und Komplettmodernisierung 
(http://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/veroeffentlichungen/Broschuere_BNB-
UN_barrierefrei.pdf) 
− Modul Unterrichtsgebäude Neubau (BNB-UN) 
− Modul Unterrichtsgebäude Komplettmodernisierung (BNB-UK) 
• Büro- und Verwaltungsgebäude – Module Neubau und Komplettmodernisierung. 
(https://www.bnb-
nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_Steckbriefe_Buero_Neubau/aktuell/BNB_BN_20
15_Allgemeine_Vorbemerkungen_2017-03-01.pdf) 
− Modul Büro- und Verwaltungsgebäude Neubau (BNB-BN) 
− Modul Büro- und Verwaltungsgebäude Komplettmodernisierung (BNB-BK) 
• Laborgebäude – Modul Neubau (https://www.bnb-nachhaltiges-
bauen.de/fileadmin/pdf/BNB_Steckbriefe_Laborgebaeude/v_LN2014/010_LN_2014.pdf) 
− Modul Laborgebäude Neubau (BNB-LN) 
 
Mit den vorgenannten Modulen stellt der Bund als Systemträger des BNB ein 
Bewertungsinstrument für die häufigsten Bauaufgaben des staatlichen Hochbaus bereit. 
Nach Kenntnis des Senats beabsichtigt der Bund keine Erweiterung des Systems, sodass 
seit dem 16. März 2019 flächendeckend die Bewertung gemäß BNB für alle Bauvorhaben 
des Landes, für die ein BNB-Modul eine Bewertung ermöglicht, erfolgt. 
 
 
Frage 7: 
Wie bewertet der Senat die Einführung der Zertifizierung nach BNB hinsichtlich  entstehender 
Qualitätsverbesserungen? 
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Antwort zu 7: 
Durch das neue Leistungsblatt 26 für Neubauten und Komplettmodernisierungen werden 
relevante Qualitätsverbesserungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit erzielt. 
 
 
 
 
Berlin, den 3. Mai 2019 
 
In Vertretung 
 
 
 
Sebastian Scheel  
................................ 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen  


